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Postleitzahl und Ort

Straße und Hausnummer / Postfach

E-Mail

Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Kanzlei / Firma / Behörde

Telefon Telefax

Hiermit bestelle(n) ich/wir nebenstehendes angekreuztes Produkt.

Bitte geben Sie Ihre E-Mailadresse an. Ihre Zugangsdaten sowie weitere Infor-
mationen zu Ihrem Vertrag werden Ihnen per E-Mail zugestellt.
Wir informieren Sie per E-Mail außerdem über weitere Neuigkeiten bei juris.
Sollten Sie dies nicht wünschen, genügt eine kurze Mitteilung an juris.

Das Abonnement umfasst die Recherche, die Ausgabe der Übersichtsliste
sowie den Abruf (Bildschirmanzeige, Druck, Speicherung) aller recherchierten
Dokumente.

Leistungsmerkmale

Lastschrifteinzug  
Hiermit ermächtige(n) ich/wir die juris GmbH, die von mir/uns zu leistenden Zahlungen
bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Girokontos mittels Lastschrift einzuziehen:

Ort und Datum                      Unterschrift

Ort und Datum                      Unterschrift

Widerrufsrecht
Die Bestellung kann innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Zugang der Kennungsdaten
gegenüber der juris GmbH in Textform oder durch Rücksendung der Kennungsdaten
widerrufen werden. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung.

Kontonummer

Bankleitzahl

Kreditinstitut

Kontoinhaber (falls nicht identisch mit dem Besteller)

Ort und Datum                     Unterschrift des Kontoinhabers

Zugriffsberechtigung
Die Erteilung der Zugriffsberechtigung wird gewünscht ab dem folgenden Termin:

Tag Monat Jahrschnellstmöglich

Vertragsbedingungen
Die Laufzeit des Vertrages beträgt 12 Monate. Die Vertragslaufzeit verlängert sich jeweils
um weitere 12 Monate, wenn der Vertrag nicht mit einer Frist von sechs Wochen zum
Ende der Vertragslaufzeit schriftlich von einer der Vertragsparteien gekündigt wird.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der juris GmbH, die Sie unter
www.juris.de/agb finden.                      .

Zahlungsweise: Das Abonnement wird jährlich im Voraus berechnet.

juris GmbH
Kundenbetreuung
Gutenbergstraße 23
66117 Saarbrücken

Telefon: 0681 5866-4411
Telefax: 0681 5866-111
E-Mail: info@juris.de
Internet: www.juris.de

*Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer
  Preis für mehr als 5 Nutzer auf Anfrage: 0681 5866-4411

Anzahl der Lizenzen Festpreis pro Monat *

1 Nutzer    10  €

2 Nutzer   15  €

3 Nutzer   20  €

4 Nutzer   25  €

5 Nutzer   30  €

Festpreis pro Verwaltungsvorschrift
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VerwaltungsVorschriften

B e s t e l l u n g

Verwaltungsvorschriften

Anzahl Nutzer

VwV Bund

Bayern

Baden-Württemberg

Niedersachsen

Schleswig-Holstein

Thüringen

Rheinland-Pfalz

Sachsen-Anhalt

Hessen

juris GmbH,
Gutenbergstr. 23, 66117 Saarbrücken

Geschäftssitz: Saarbrücken
AG Saarbrücken, HRB 8485

Aufsichtsratsvorsitzender: Ministerialdirektor Gerrit Stein
Geschäftsführer: Samuel van Oostrom, Johannes Weichert

Ust-IdNr.: DE 138102575,
St.Nr.: 040/111/06612

Mecklenburg-Vorpommern
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VerwaltungsVorschriften

Verwaltungsvorschriften des Bundes
In dieses aktuelle Gültigkeitsverzeichnis werden die Verwaltungsvorschriften
des Bundes aufgenommen, die im Bundesgesetzblatt (BGBl.), im Bundesan-
zeiger, im elektronischen Bundesanzeiger oder im Gemeinsamen Ministerialblatt
(GMBl.) veröffentlicht wurden. Andere Verwaltungsvorschriften, z. B.
Rundschreiben, verwaltungsinterne Regelungen an nachgeordnete Behörden
einschließlich Organisations- und Dienstvorschriften werden nur dann
aufgenommen, wenn die federführende Fachabteilung sie für allgemein
bedeutsam erachtet. Nicht aufgenommen werden:
• Dokumente aus der Datensammlung "Infothek der Bundespolizei"
• Verschlusssachen
• Regelungen zur polizeilichen Gefahrenabwehr
• hausinterne Regelungen

 Verwaltungsvorschriften Baden-Württemberg
Enthält alle veröffentlichten Verwaltungsvorschriften des Landes Baden-
Württemberg, soweit sie nach der Vorschriftenanordnung vom 23. November
2004 - VOA - (GABl. 2005 S. 194) im Zeitpunkt der Erfassung weiterhin gelten.
Der Datenbestand wird laufend aktualisiert. Auch nach ihrem Außerkrafttreten
stehen die Verwaltungsvorschriften zur Recherche zur Verfügung.

Verwaltungsvorschriften Bayern
Der Bayerische Ministerrat hat am 2. Mai 2006 beschlossen, dass ab dem 1.
Januar 2007 in der Datenbank BAYERN-RECHT ausschließlich die digital
vorhandenen Verwaltungsvorschriften verbindlich sind. Alle übrigen – in
analoger Form vorliegenden - Verwaltungsvorschriften verlieren ihre Gültigkeit.
In den "Verwaltungsvorschriften Bayern" stehen Ihnen zum einen alle zum
01.01.2007 gültigen und veröffentlichten VwV zur Verfügung. Sie haben
außerdem Zugriff auf Verwaltungsvorschriften, die nach dem 01.01.2007 ihre
Gültigkeit verloren haben.

Verwaltungsvorschriften Hessen
Nachgewiesen werden alle zum 1. April 2009 gültigen veröffentlichten Ver-
waltungsvorschriften der hessischen Landesverwaltung, die der Erlassberei-
nigung unterliegen sowie alle zum 1. April 2009 im Gültig-keitsverzeichnis
enthaltenen Rechtsvorschriften mit Rechtssatzcharakter. Der Datenbestand
wird laufend aktualisiert und ermöglicht auch eine Recherche nach den Vor-
schriften, die nach dem 1. April 2009 ihre Gültigkeit verloren haben.

Verwaltungsvorschriften Mecklenburg-Vorpommern
Enthält alle aktuellen und im Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern ver-
öffentlichten Verwaltungsvorschriften des Landes einschließlich der Anlagen
in konsolidierter Form. Die Verwaltungsvorschriften des Landes Mecklenburg-
Vorpommern wurden in Abstimmung mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern
aufgebaut. Die Konsolidierung der nachgewiesenen Rechtsvorschriften erfolgt
durch die juris GmbH.

Verwaltungsvorschriften Niedersachsen
Enthält konsolidierte Volltexte aller geltenden veröffentlichten Verwaltungs-
vorschriften, ausgenommen sind:
• Verwaltungsvorschriften der Steuerverwaltung, die bereits im Bundesminis-

terium der Finanzen und in der Oberfinanzdirektion erfasst und auf dem 
Laufenden gehalten werden, sowie

• Verwaltungsvorschriften des Niedersächsischen Ministeriums für den länd-
lichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, die auf 
der Grundlage der Allgemeinen Dienstanweisung zur Finanzierung der Ge-
meinsamen Agrarpolitik und für das Rechnungsabschlussverfahren EAGFL,
Abteilung Garantie (Zahlstellendienstanweisung), erlassen und in AGRI-
DOC nachgewiesen werden.

Die Sammlung enthält außerdem historische Verwaltungsvorschriften, die
ab dem 01.01.2005 in Kraft getreten sind oder geändert wurden. Geänderte
Verwaltungsvorschriften sind in allen Fassungen bis zum 01.01.2001zurück
enthalten.

Verwaltungsvorschriften Rheinland-Pfalz
Für die Verwaltungsvorschriften Rheinland-Pfalz wurden auf Grundlage des
Gültigkeitsverzeichnisses alle zum 01.11.2006 gültigen veröffentlichten
Verwaltungsvorschriften aufbereitet. Zur Recherche haben Sie außerdem
Zugriff auf Verwaltungsvorschriften, die nach dem 01.11.2006 ihre Gültigkeit
verloren haben.

Verwaltungsvorschriften Sachsen-Anhalt
Enthält alle aktualisierten veröffentlichten Verwaltungsvorschriften des Landes
Sachsen-Anhalt einschließlich der Anlagen in konsolidierter Form. Die
Verwaltungsvorschriften wurden in Abstimmung mit dem Land Sachsen-
Anhalt aufgebaut. Die Konsolidierung der nachgewiesenen Rechtsvorschriften
erfolgt durch die juris GmbH.

Verwaltungsvorschriften Schleswig-Holstein
Nachgewiesen werden alle seit 1950 im Amtsblatt des Innenministeriums
des Landes Schleswig-Holstein veröffentlichten Verwaltungsvorschriften in
vollem Wortlaut, inklusive Richtlinien, Rundschreiben und Bekanntmachungen.
Die nicht mehr gültigen Verwaltungsvorschriften stehen bei juris zur Recherche
ebenso zur Verfügung.

Verwaltungsvorschriften Thüringen
Enthält alle aktualisierten veröffentlichten Verwaltungsvorschriften des Landes
Thüringen einschließlich der Anlagen in konsolidierter Form. Die Verwaltungs-
vorschriften des Landes Thüringen wurden in Abstimmung mit dem Land
Thüringen aufgebaut. Die Konsolidierung der nachgewiesenen Rechtsvor-
schriften erfolgt durch die juris GmbH.


